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Zitat von O. Meier

In der Reisekostenverordnung sieht z.B. das Land NRW vor, dass man bevorzugt
regelmäßig verkehrende Verkehrsmittel (also den ÖPNV) verwenden soll.

„Soll“ bedeutet, daß man „muß“, wenn man „kann“.

Wenn es keinen ÖPNV gibt, kann man ihn nicht nutzen. Damit gibt es dann auch keinen
Widerspruch zur Reisekostenverordnung.
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